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6. Änderung
gemäß Beschluss vom 01.10.2020
Herausnahme aus dem 
Geltungsbereich des BP Wasserstraße

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 07.11.2006

Für die 5. Änderung: Wolters Partner, Coesfeld im Dezember 2007

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 13.02.2012

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 11.04.2013

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 17.10.2013

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 14.04.2015

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Beschluss vom 28.04.2020

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 27.10.2020

Einschließlich der 6. Änderung gem. Beschluss vom 01.10.2020

Für die 8. vereinfachte Änderung: 08.05.2023 Wolters Partner, Coesfeld 
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Vereinfachte Änderung
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6. Änderung
gemäß Beschluss vom 01.10.2020
Aufnahme in den Geltungsbereich
des BP Wasserstraße

6. Änderung
gemäß Beschluss vom 01.10.2020
Herausnahme aus dem 
Geltungsbereich des BP Wasserstraße
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vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 28.04.2020
die Fläche wurde dem BP Südl. der 
Christian-Rath-Straße zugeordnet

vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 28.04.2020

FÜR DIE 8. VEREINFACHTE ÄNDERUNG
Erweiterung der überbaubaren Fläche auf den Grundstücken Uhlenbrink 13 - 17

Aufnahme der Textlichen Festsetzung Nr. 1

Aufnahme der Hinweise Nr. 1 und 2
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ÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am ............................. gem. § 2 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) die 8. vereinfachte Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen. Es handelt 
sich im ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB. Dieser Beschluss ist am ............................. ortsüblich 
bekannt gemacht worden.
Sassenberg, den ............................. 

................................
Bürgermeister

Gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB wurde die betroffene Öffentlichkeit in der Zeit vom .............................
bis ............................. einschließlich an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister

Gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB wurden die berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
in der Zeit vom ............................. bis ............................. einschließlich an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am ............................. gem. § 10 BauGB diese 8. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss dieser vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes am 
............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister
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TEXT
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT  (gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den Boden und in das Grundwasser, ist als Material 
zur Dacheindeckung unbeschichtetes Metall unzulässig.

HINWEISE
1. ARTENSCHUTZ

Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes gem. § 39 BNatSchG ist eine Entfernung von 
Grünstrukturen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und Fledermäusen, d.h. im 
Zeitraum vom 01.10. bis zum 28.02./29.02. eines jeden Jahres durchzuführen. Eine Rodung / 
Fällung innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wäre nur nach vorheriger Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde und ggf. mit ökologischer Baubegleitung zulässig.

2. DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Sassenberg und dem LWL – 
Archäologie für Westfalen, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 16 und 17 DSCHG NRW).

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat 
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.
Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen 
Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen 
durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer 
der Untersuchungen freizuhalten.
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FÜR DIE 5. ÄNDERUNG
Änderung von Fläche für die Landwirtschaft“ mit der überlagernden Festsetzung „von der Bebauung freizuhaltende 
Grundstücke“ in
„Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen“ mit der Zweckbestimmung „Umspannstation“.

1

Festsetzung einer 3,0 m bzw. 5,0 m breiten Fläche zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen und Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 1
„Innerhalb der festgesetzten Flächen zur Anpflanzung ist in den Abständen von 8,0 m ein bodenständiger 
Laubbaum 1. Ordnung als Hochstamm zu pflanzen. Alle gemäß zeichnerischer und/oder textlicher Festsetzung zu 
bepflanzenden Flächen sind mit bodenständigen Gehölzen flächendeckend zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten“.

2

diese Fläche wurde dem BP Südl. der 
Christian-Rath-Straße zugeordnet

8. vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 02.03.2023
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Vereinfachte Änderung
2018

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches 
der 7. Änderung 
- siehe eigenständiger Plan -
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